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Aargau, Brugg-Windisch,
Baden-Wettingen

Auf den Spuren der Tulpen aus Windisch
DieGärtnerei der PDAGversorgt den Brugger BlumenladenAmaryllis seit 2022mit Tulpen. Die Partnerschaft ist eineWin-win-Situation.

Julia Pellegrini

Ein Schild vor dem Blumenla-
den Amaryllis beim Bahnhof
Brugg: «Tulpen aus Windisch»
steht drauf. Die Blumen sind
hinter dem Schaufenster zu se-
hen.Woher sie genaukommen,
ist nicht ersichtlich. Auf Nach-
fragewirdbekannt,dassdieTul-
pen aus der Gärtnerei der Psy-
chiatrischen Dienste Aargau
(PDAG) stammen.

Am Boden eines Gewächs-
hauses auf dem Gelände der
PDAG wachsen die Tulpen in
rechteckig schwarzen Kisten.
«DieGewächshäuser sindmein
Reich», erklärtBernadetteVogt.
Die 49-Jährige ist gelernte
Schnittblumengärtnerin und
arbeitet seit 14 Jahren bei den
PDAG in Windisch. Seit etwa
acht Jahren zieht sie hier auch
Tulpen.

7500Tulpenwerden
proSaisongezogen
Anfang Jahr beginnt die Saison
derBlumen: InKisten gepflanz-
teTulpenzwiebeln gelangenaus
den Niederlanden über einen
Schweizer Zwischenhändler
nachWindisch.Hier angekom-
men, werden die Pflanzen aus
ihrer Kühlphase geholt und im
Gewächshaus angetrieben.Die
neueHerangehensweise,Case-
System genannt, war der Start-
punkt für den Tulpenanbau bei
den PDAG. Diese Tulpen seien
robuster und blieben länger
frisch, so Vogt.

Nach ungefähr sechs Wo-
chen – je nach Sonnenschein-
dauer pro Tag – haben die Blu-
men sämtlicheWachstumspha-
sen in den verschiedenen
Gewächshäusern durchlaufen
und sind zum Verkauf bereit.
Pro Saisonwachsen die Tulpen
so in drei Sätzen mit jeweils
2500 Zwiebeln in der Gärtne-
rei heran. «WährendderHoch-
saisonwerden zwei- bis dreimal
pro Tag Blumen geschnitten»,
erklärt Vogt, die sich mit ihrer
Lernenden um die Gärtnerei
kümmert. Ab und zu arbeitet
auch eine Handvoll Patienten

und Patientinnen der Garten-
therapie in den Gewächshäu-
sernmit. Sie helfen beimPikie-
renundEintopfenderPflanzen.

Seit mittlerweile einem Jahr
wird das Blumengeschäft Ama-
ryllis mit den Tulpen von den
PDAGbeliefert.NacheinerUm-

strukturierung wurde ein Part-
ner fürdie ausgelagerteFloristik
der PDAG gesucht – und mit
dem Brugger Blumenladen

Amaryllis gefunden. Das Blu-
mengeschäft kann sich nun bei
der Gärtnerei mit Tulpen und
weiteren, der Saison entspre-

chenden Schnittblumen, einde-
cken.Amarylliswiederumbelie-
fert die Privatstationen, den
Empfang im Magnolia und die
neuen Angestellten der PDAG
mit Blumensträussen und Ge-
stecken. Im Verkauf seien die
Tulpen aus Windisch zudem
günstiger, als wenn sie an der
Blumenbörse eingekauft wür-
den, erklärt Isabelle Keller, Ge-
schäftsführerin vonAmaryllis.

DiePartnerschaft ist eine
Win-win-Situation
LautVogt undKeller ist dasGe-
schäft mit Amaryllis eine Win-
win-Situation. Die Gärtnerei
und das Blumengeschäft pla-
nen eine längerfristige Zusam-
menarbeit. Die kurzen Liefer-
wege sowie die direkte Kom-
munikation sind grosse
Vorteile. So konnten beispiels-
weise Tulpensorten, die in der
letzten Saisonweniger nachge-
fragt waren, dieses Jahr so-
gleichdurch geeignetere ersetzt
werden. Vogt erläutert: «Ein-
fach blühende Tulpen in den
Farben Gelb, Rot oder Violett
haben sich als am beliebtesten
erwiesen.»

Wenneseinmal zuvieleBlu-
men gibt, werden diese in den
Stationen der Klinik verteilt.

DieTulpenkommenbeiden
Kundinnen undKunde des Blu-
menladens Amaryllis gut
an.«Ich brauche Windischer
Tulpen», hat Keller schon von
derKundschaft gehört.Auch sie
betont die Langlebigkeit dieser
Schnittblumen.

Manerkenne frischeTulpen
an dem Geräusch, welches sie
beim Anfassen machen. Das
Quietschen der Stängel und
Blätter sei ein untrügliches Zei-
chenvonFrische.WeitereTipps
für die Frühlingsblume haben
Bernadette Vogt und ihre Ler-
nende Corinne Ulrich: «Die
Tulpen unten gerade abschnei-
den und mit nur wenig Wasser
in eine Vase geben.»

An einem eher kühlen Ort
bereiten die Tulpen aus Win-
disch so etwa eine Woche lang
Freude.

Geschäftsführerin Isabelle Keller (rechts) und Floristin Celine Allemann stehen vor dem Blumengeschäft Amaryllis in Brugg. Bild: Julia Pellegrini

Bernadette Vogt
(rechts) und die
Lernende Corinne
Ulrich präsentieren
die Tulpen in einem
der Gewächshäuser.
Bild: Julia Pellegrini

Eine aufgeschnittene
Tulpenzwiebel.
Bild: Claudia Meier

Er will keinen Unterhalt zahlen – weil die Ex-Frau simuliere
EinMannwarmit den Entscheiden desGerichtspräsidiums Brugg nicht einverstanden und zog den Fall ansObergericht weiter.

Deborah Bläuer

Einzig mit dem Beschluss, dass
die Ehe geschieden wird, und
derAufteilungderGerichtskos-
ten war Frederik (alle Namen
geändert) einverstanden. Inden
anderenPunktenwiderspracher
dem Gerichtspräsidium Brugg.
VoreinemJahrentschieddieses,
dass die Vermögenswerte von
Frederik und Tadisa aufgeteilt
werden. Frederik wurde ver-
pflichtet, seiner Ex-Frau wäh-
rend knapp dreieinhalb Jahre
Unterhalt in derHöhe von 1550
Frankenmonatlich zu zahlen.

Ausserdem haftet er für die
Schuld von 2630 Franken
gegenüber einer dritten Partei.
Zusätzlichmuss seinePensions-
kasse 30390 Franken auf das

Konto von Tadisa überweisen.
DasPaar lebtedrei Jahre zusam-
men.Tadisakamdanach ineine
Asylunterkunft.

BeiderBerufungsklagegibt
esUnklarheiten
Frederik legteBerufungeinund
der Fall landete beim Oberge-
richt. Dieses kritisierte, die ge-
stelltenRechtsmittelanträge sei-
en verwirrlich. So werde etwa
die Aufhebung der Beschlüsse
der Vorinstanz beantragt, ohne
dass angegeben wird, wie statt-
dessen materiell entschieden
werden soll.

Auch bestünden Unklarhei-
ten. Bei der Ergänzung bei-
spielsweise, dass«einnicht ganz
unwesentlicherVermögenswert
von weiteren 60000 Franken

insAuslandabfliesst», führeder
Kläger nicht aus, was genau da-
mit gemeint sei. Entsprechend
konnte das Obergericht nicht
auf alle Punkte eintreten.

Aktuell sei die ökonomische
LageTadisaswegeneinerKom-
bination von psychischen und
physischen Leiden, geringer
Kenntnisse der Landessprache
und des Fehlens einer an-
erkannten Ausbildung ungüns-
tig, hielt dasGerichtspräsidium
Brugg fest. Seine Ex-Frau gebe
bloss vor, krank und arbeitsun-
fähig zu sein, widersprach Fre-
derik. Sie sei eine begnadete
Schauspielerin.DieErstinstanz
hätte ein Gutachten einholen
müssen. Aufgrund der medizi-
nischenUnterlagenderBeklag-
ten bestehe keinGrund zur An-

nahme, dass sie etwas vortäu-
sche, schrieb das Obergericht.
Die 30-Jährige befindet sich in-
zwischen in einerKlinik under-
hält «eine umfassende multi-
modale integrierte psychiatri-
sche Therapie». Im Lichte der
jüngsten psychiatrischen Ein-
schätzung bestehe auch ohne
Gutachten kein Zweifel daran,
dass dieBeklagte auf absehbare
Zeit nicht imErwerbslebenwer-
de Fuss fassen können, so das
Obergericht.

WeitermachteFrederik gel-
tend, er habe wegen der Unter-
haltszahlungeneinenKleinkre-
dit aufnehmenmüssen.Dies sei
nicht nachvollziehbar, befand
das Obergericht. Umso mehr,
da die in die Berechnung der
Höhe der Unterhaltszahlungen

mit eingeflossenenArbeitsweg-
kosten vonFrederik zuhochan-
gesetzt seien.

Unddass ermöglicherweise
dasPensumreduzierenundda-
mit weniger verdienen würde,
sei ihm bereits vor dem erstin-
stanzlichen Verfahren bekannt
gewesen.Entsprechendhätte er
dies schon damals angeben
müssen.

Obergericht pflichtete
Vorinstanz bei
Zum Antrag, dass die Unter-
haltspflichten, wenn nicht auf-
gehoben, wenigstens bis zum
Zeitpunkt der Ausreise von Ta-
disa zu befristen seien, schrieb
das Obergericht: «Es erscheint
durchausnicht ausgeschlossen,
dass dieBeklagtedie Schweiz in

absehbarer Zeit wird verlassen
müssen.» Allerdings pflichtete
es der Vorinstanz bei, dass die
Frage derUnterhaltszahlung in
diesem Fall in einem neuen
Verfahren geregelt werden
muss.

DasObergerichtwies sämt-
liche Punkte der Klage, auf die
es eintreten konnte, ab. Frede-
rik wird für das Berufungsver-
fahren die unentgeltliche
Rechtspflege bewilligt. Aller-
dings muss er die obergericht-
licheEntscheidungsgebühr von
3500 Franken tragen und der
Rechtsvertreterin seiner Ex-
Frau eine Parteientschädigung
von 2960 Franken zahlen.
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